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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2021

(1) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen sind geeignete Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder in

ausreichender Zahl und Größe mit den erforderlichen Zu- und Abfahrten herzustellen. Diese Verp ichtung gilt auch

dann, wenn bauliche Anlagen oder deren Verwendungszweck wesentlich geändert werden und sich dadurch der

Bedarf nach Stellplätzen erhöht.

(2) Die Zahl und Größe der Stellplätze richten sich:

1. bei Kraftfahrzeug-Stellplätzen nach Art und Zahl der im Hinblick auf den Verwendungszweck der Anlagen zu

erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer und Besucher;

2. bei Fahrradstellplätzen nach dem zu erwartenden Bedarf der Benutzer, wobei der Flächenbedarf für

Fahrradanhänger angemessen zu berücksichtigen ist.

Die Zahl der mindestens zu scha enden Stellplätze ist unter Heranziehung der Schlüsselzahlen gemäß der Anlage 2

festzulegen.

(3) Die Gemeinden sind berechtigt, die Schlüsselzahlen für die mindestens zu scha enden Stellplätze durch

Verordnung, allenfalls in den Bebauungsplänen, im Hinblick auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse und Interessen

abweichend von der Anlage 2 höher oder niedriger festzulegen. Dabei sind die Interessen des ö entlichen Verkehrs,

der Ortsplanung, insbesondere ein vorhandenes Verkehrskonzept, die Lage des Bebauungsgebietes in der Gemeinde

und dessen Erschließungsgrad mit ö entlichen Verkehrsmitteln zu berücksichtigen. Unter solchen Umständen können

im Bebauungsplan auch Obergrenzen für die Herstellung von Stellplätzen festgelegt werden.

(4) Von den gemäß Abs 1 bis 3 notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplätzen sind

1. bei Bauten, die ö entlichen Zwecken dienen, mindestens 2 % der herzustellenden Stellplätze, jedenfalls aber zwei

Stellplätze, und

2. bei Wohnbauten mit mehr als fünf Wohnungen mindestens ein Kraftfahrzeug-Stellplatz je begonnene

30 Wohnungen

für Menschen mit Behinderung auszuführen und erforderlichenfalls als solche zu kennzeichnen; dabei sind die

Grundsätze des barrierefreien Bauens zu beachten.(5) Die näheren Anforderungen an die Ausgestaltung der

Fahrradabstellplätze und -räume sind durch Verordnung der Landesregierung festzulegen.

In Kraft seit 01.08.2021 bis 31.12.9999
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